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Schriftliche Anfrage an den Regierungsrat gern. Art. 61 KRG 

Regierungsrätliche Kommissionen und deren Besetzungen 

Sehr geehrter Herr Landammann, 
Sehr geehrte Herren Regierungsräte, 

Anlässlich des neuen Kantonsratsgesetzes si nd in allen Departementen ständige Kommissionen eingesetzt 
worden. Trotzdem bestellt der Kanton weitere und zusätzliche regierungsrätliche Kommissionen ein. Ein 
angepasstes Gesetz über diese Kommissionen ist bereits in der Vernehmlassung. Trotzdem stellen sich mir hier 
für die bereits bestehenden Besetzungen der jeweiligen Kommissionen einige Fragen. Auch sind diese im 
Hinblick auf die Vernehmlassung von Interesse. 

Braucht es die Mehrzahl dieser regierungsrätlichen Kommissionen überhaupt noch, bei neu 
ständigen Kommissionen in den einzelnen Departementen? 

Wenn ja, wer hat die Mitglieder der Kommissionen und nach welchen Kriterien bestimmt? 

Wird und wurde auf die Wähler- und Fraktionsstärken Rücksicht genommen oder spielt einzig der 
fachliche Hintergrund und die berufliche Bildung der Mitglieder eine Rolle? 

Können Sie uns eine Statistik über alle Kommissionen mit der Parteizugehörigkeit oder dem 
fachlichen Hintergrund der einsitzenden Mitglieder erstellen? 

Wie werden die Kommissionsmitglieder und deren Entscheide kontrolliert und wie können 
Eigeninteressen oder Interessenkonflikte von Mitgliedern ausgeschlossen werden? 

Wie steht der Regierungsrat zu einer öffentlichen Ausschreibung der zu suchenden 
Kommissionsmitglieder, einer allfälligen Wahl oder einer Bewerbung? 

Besten Dank für die Beantwortung meiner Fragen. 
Mit freundlichen Grüssen, Mare Wäspi 
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